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Anlage 2 zum Ingenieurvertrag
ZVB-Ing (Fassung 2010)

Zusätzliche Vertragsbestimmungen
für Ingenieurleistungen (ZVB-Ing)

VOI'bemet1tung
Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten Einzelleistungen zu
erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen AuffOlderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich auch vor Augen zu ha~en, dass
aus dem Umgang m~ Offentlichen Haushattsm~eln eine besondere Pflicht zum sparsamen und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser
Prämisse sind, sofem der Auftraggeber nichl aU8drOckIich etwlIS anderes anordnet, auch gestalterische und architektonische
Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leislungen einer weiteren beauftragten leistungsphase erst in
Angriff genommen werden dUrfen, wenn der Auftraggeber die Leistungen der abgeschlol&enen Leistungsphase abgenommen und seine
Zustimmung zur Fortführung der Arbe~en gegeben hat. Der Auftragnehmer schuldet i. R. der vorrangig zu beachtenden konstruktiven
Erfordemisse Folgendes:

1, Grundlagenennlttlung
Verantwortliches Klären aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fOr eine sachgerechte LOsung der GesamtaUfgabe
in folgenden Arbeitsschritten:

Derlkjp.:Iij!~"_~schiifts;lIIIItu.a) zu betemg.n sind.

dem Auftraggf!ber ObersIchtlIch geordnet schriftlich zusammengefasst zu Obergeben. Die
Inen umfassenden Überblick Ober die Grundlagen seines Beuvorhabens ~itteln.

1.4

1.2 Beraten zum L.elstungsbedarf
Beraten und Aufklären des Auftraggebers darllber,

- welche Besonderen Leistunglll'l Z1Im Errei<:'~~~ '~i!r'iI~"KeilUrlll nd erforderlich sind,
- welche Art von Sonderfachleuten :..iF'M~=!Je:~'-frO·stung, Bodengutal:t*r, beuphyslkalische

Berater u. a.) einzuschlllten sind,

- welcl1e Behörden (z. B. Bl!!!li!8l14+fligl<~!lPit1@te

1.3 Fonnul-.n von En

Beraten des ~~tIP""'l8
- des zu beliit'raJII~I(I,"@II!~1u

- der hierm~v~pfld~1n

- deren Fachku

1.1 KJIren der AufQllbenstellung
Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers hin&ichtlich

- Art und Große des Objekts (Beschreibung und grOBenmä8ige Bestimmung des Bedarfs),

- Art der Nutzung - bauordnungsrec:htlicher MOglichke~en (z. B. Einschränkungen durch BebauungsplAne, QrtssaIzungen, erfordel1iche
Befreiungen u. a.),

- technisch.J<onstruktiver MOglichke~en,

- Planungs· und BauZ8ll (evtl. abechnlttBweise Ourchfiihrung, bei Um zusAtzlich: AItleiten bei laufendem
Betrieb mit Schaffung von ProvIsorien oder komplette Ausiagerung),

- des vom Auftraggeber gesteckten Kostenrehmens, sowe~ der

1.5 Er6rtem der Ergebnl...
AusfOhrliches ErOrtem der Ergebnisse der Grundlagenerm~ung m~ dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

2. Vorplenung (Projekt- und PlanungsvorbereItung)
Erarbe~en eines Planungskonzeptes In seinen wesentlichen Teilen und Oberschlägiges Erm~etn der Gesamlkosten in folgenden
ArbeItsschritten :

2.1 Ana\ylle der Grundlagen
Aufgliedem und Auftlere~en der in der Leistungsphase 1 erm~e~en und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und Ordnen
dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung.

2.2 Abstimmen der ZIelvorstellungen (RandbedIngungen, ZlelkontJlkte)
Koordinieren und Abwägen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer, Zuwendungsgeber, Fachbehörden u. a.) aufgestel~en

Forderungen hinsichtlich

- gestalterischer,

- konstruktiver,

- kostenmäßiger,

- ze~ingter,

- bauordnungsrechtlicher,

- sonstiger (z. B. gewerberechtlicher)

Randbedingungen.

2.3 AufsteHen .._~ ZIeIka1aIog8 .) (Progrsmmzlele)

Systematisches und Obersichtliches Darstellen der erarbeiteten ZIelvorstellungen, dam~ der Auftreggeber in die Lage versetzt wird, die in
den folgenden Planungsschritten vorgelegten Ergebnisse m~ diesen ZIelvorstellungen zu vergleichen.

') Besondere Leistung I. s. von § 3 Abo. 3 HOAI.
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2.4 ErwbeIten eines Plenung8konzeptH
Skizzenhaftes Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundrissen, Schnilten und Ansichten mindestens im Maßstab 1 : 200 (soweij im
Vertrag nichts anderes vereinbart ist).
Die Vorentwurlszeichnungen müssen mindestens enthalten:

- die Darstellung der Lage des Objekts auf dem GrundstOck mij Angaben über die El'lIChließung,

- die funktionale Zuordnung der Rlume,

- die Hauptmaße der Baukörper und Räume zum Nachweis der Flächen- und Volumenberechnung,

- konstruktive Angaben.

EllIIbeiten von alternativen LösungsmOglichkeiten nach gleichen Anforderungen (Varianten) mit zeichnerischer Darstellung und qualitativer
Bewertung, damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kaM.
Aufzeigen und eingehendes Begründen beeonders geeigneter LOsungen.

2.5 lnIiIgrIerwI der leistungen anderw an der P1enung fachlich BeteIligter
Koordinieren der BeitrAge der Sonderfachleute und Einlllbeiten in das Vorplanungskonzept mit dem Ziel, Widersprüche und
Überschneidungen zu vermeiden.

2.6 KJiren und Erliutem der weMfldlchen fachspezfffschen ZUNmmenhinge, Vorginge und Bedingungen
Das Zusammenstellen aller Ergebnisse der Vorplanung ergibt den Vorentwurf. Er muss für staatliche und staatlich zu fördernde Vorhaben
den Anforderungen der .Richtlinien für den Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben· (REWas) bzw. der .Richtlinien für die Gestaltung
VOll einheitlichen Entwurfsunlerfagen im StraBenbau· (RE 1985) genügen.
Festhalten des Ergebnisses in einem schriftlichen Erfäuterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein, dass alle für die jeweilige
Baumaßnahme wesentlichen Einflüsse und Bezüge sachlich richtig und übersichtlich dargestellt sind.

1"9l1lllJ""1~~~~~eidung des Auftraggebers ist, ob und wie
r Auftragnehmer hat die Leistungen zur

1~~~~t~ramij dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden Sijzungen
111 taltungen zur Bürgerbeteiligung.

2.8 Konmschitzung
Erstellen einer Kostenschätzung bei Hochbauma
(2008)]; bei Straßen- und 8lUckenbauma.~p!!~l'P:l"J1ifI
2005.

Nachdem die Kostenschltzung ~~111~~'~~~~~~
die BaumaBnahme weitergeführt
Kostenschltzung deshalb fuJLa.ol~,SorvtJl~'~rfngl!ll1

2.9

2.10

2.7 V-mandlungen mit Beh6rden und anclentn an der P1enung fachHch BeteIligten
Hierzu gehören:
Vorverhandlungen mit den zuständigen Behörden zur Feststellung der GenehmigungsfAhigkeit der Planung, über die Bezuschussung und
Informationen des Auftraggebers über das Ergebnis. --./
Informieren des Auftraggebers über die Möglichkeit einer Bauvoranfrage bei mOgI" insichtlich der Genehmigungsfähigkeit.
Führen von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter, T e nderfachleute für Technische Ausrüstung,
Thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik u. a.) über So Fachgebiet, die bei der Beurteilung der
Genehmigungsfähigkeit von Bedeutung sein kOnnen.

3. Enlwurfsplanung (System- und ratIon.planung)
EllIIbeiten eines genehmigungsfähigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der angenäherten
Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschrillen:

3.1 Durchllrbelten des P1enungakonztll* (zeichnerische L6eung)
Stufenweises Durcharbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, funktionaler, technisch-konstruktiver,
städtebaulicher, gestalterischer, energiewirtschaftlicher (z. B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer
Energien) und IandschaftlOkologischer Anforderungen sowie der Anforderungen aus dem Betriebsablauf (z.B. UnfallverhOtungsvorschriften,
gewerberechtliche Vorschriften u. a.) unter Verwendung der Beiträge der Sonderfachleute bis zum vollständigen Entwurf.
Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauweisen unter Hinweis auf damit verbundene
Risiken.

3.2 l'*VrIeren der leistungen andenlr an der Planung fachlich BeteIlIgter
Koordinieren der Fachbeitrlge der Sonderfachleute und Einarbeiten in die Entwurfsplanung.

3.3 e.chreIben des Objekts
Erstellen eines umfassenden schriftlichen Erfäuterungsberichts mit genauen Angaben über alle EinflussgröBen auf die Baukosten, die nicht
unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z. B. Konstruktionsart, Materialien, Technische Ausrüstung, Ausbaustandard u. a.).
Hierbei sind die Auswirkungen der Baumaßnahme auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild darzulegen; Maßnahmen, die die
Eingriffe erträglicher machen, oder Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind darzustellen.

3.4 ZeIchnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs

Bei Gebäuden: Zeichnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs in allen Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Lageplänen mindestens im
Maßstab 1 : 100 mit allen für die Genehmigung erforderfichen Maßen, Materialangaben, HOhenkoten und Flächenangaben; bei Lageplänen
im Maßstab 1 : 500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).
Bei Freianlagen: je nach Erforderfichkeit im Ma8ltab 1 : 500 bis 1 : 100 mit Angaben zur Verbesserung der Biotopfunktion, zu
Varmeidungs-, Schutz-, PfIege- und EntwicklungsmaBnahmen sowie zur differenzierten Bepflanzung (Pflanzplan mit Angaben von
GehOlzarten).
Bei Straßen- und BrückenbaumaBnahmen: nach RE 1985
Bei wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen: nach RE Was 2005
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3.5 Vertlandlungen mit Behörden und anderen an der Planung hIc:hIIch ....Igten über eile Genehrnlgungafihlgkell

Führen der notw«ldigen GesprAche mit allen sm Genehmigungsverfahren beteiligten Beh6rden einschlie8lch der zuständigen
Fachbehörden (z. B. Denkmalsmt, WasseIWirtschaltsamt 0 .a.) und Einbeziehen der an der Planung beteiligten Sonderfachleute, um die
Voraussetzungen für ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.
Unterrichten des Bauherm darüber, ob die zustAndigen BehOrden die Genehmigungaflhigkeit eindeutig erIdArt haben.

3.6 Kostenberechnung

Erstellen einer Kostenberechnung bei Hochbaumaßnahmen nach der BauteIl· oder Etementmethode in der GlieclenJngssysternatik der DIN
276 (2008); bei StraBen- und BrückenbaumaBnahmen nach der AKS 1985 und bei wesMIWIrtschaftlichen Baumatlnahmen nach der RE
Was 2005. Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben sind zu begrOnden, die Quellenangaben und Belechnungswege sind
in einer Anlage zur Kostenberechnung schriftlich festzuhalten. Nachdem die KoslenberechAtJng Grundlage für Fmanzillrungsüberiegungen
und für die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die BaumaBnahme weitergeführt wird, ist sie für den Auftraggeber von zentraler
Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit gr081er Sorgfalt zu erbringen.
Ermitteln und BegrOnden der zuwendungsfähigen Kosten sowie Vorbereiten der AntrAge auf Fmanzierung.

3.7 Kostenkontrolle

Vergleichendes Gegenüberstellen der Ergebnisse der Kostenberechnung mit den Ergebnissen der Kostenschätzung und aller weiteren
dazwischen erfolgten Kostenermittlungen und nachvollziehbares, schriftliches Erläutern und Begn1nden von Veränden.rlgen.

3.8 ZlIMtnmenatellen der Entwumuntlrl8gen
Schriftliches, systematisches und übersichtliches ZUsammenfassen der gesamten Ergebnisse der Leistungsphase 3 sowie Übergabe der
Unterlagen an den Auftraggeber. .

3.9 Er6rtem der Ergebn....
Ausführliches ErOrtem der Ergebnisse der Entwurfsplanung mit dem Auftraggeber ein~ßIlch Teilnahme an entspftIChenden Sitzungen
politischer Gremien des Auftraggebers undfoder Veranstaltungen zur Bürgelbeteiligung

4. GenehmIgungsplanung
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind folgende ArbeitsschriUe zu e

4.1
tlfchen Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich

F~~~~,'~r Technische AusrOstung u. a.) sowie noch
.!I richten sich nach den Bestimmungen der

~~~~~~~~IIlll~~_eichnis·nach § 12 der Verordnung über

~~tiiutzungElf1zu beraten.

4.2

4.3 VerwllatindIgen d~~f:Inll~",,-
Vervollständigen und Anpassen n gen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge der
beteiligten Sonderfachleute, soweit ngen zum Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten des
Auftraggebers darOber.

4.4 Erörtern der Ergebnisse
Ausführliches Erörtern der Ergebnisse der Genehmigungsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers undfoder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

5. Ausführungsplanung
Erstellen aHer erforderlichen ausführungsreifen Planunterlagen und der hierzu notwendigen Erläuterungen als Grundlage für die
Ausschreibung und die Ausführung durch die jeweiligen Unternehmer in folgenden Arbeitsschrttten:

5.1 Stufenw.... Durchlntlelten derE~deI' Lelstungsp/leHn 3 und 4
Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der LOsung) unmr Berücksichtigung
wirlschaftlicher, funktionaler, technisch-konstruktiver, städtebaulicher, gestalterischer, energiewirlschaftlicher (z. B. ,*,sichtlich rationeller
Energieverwendung unter Verwendung emeuerbarer Energien) und landschaflsOkologischer Anforderungen sowie der Anforderungen aus
dem Betriebsablauf (z. B. Unfallverhütungsvorschriften, gewerberechtlicher Vorschriften u. a) unter Verwendung der Beiträge der
Sonderfschleute bis zur ausfOhrungsreifen LOsung.
Stufenweises Durcharbeiten bedeutet, dass die Planung vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den Sonderfachleuten
vor Baubeginn zur Ausführungsreife zu entwickeln ist. Die Planung darf nicht erst baubegleItend erstellt werden.

5.2 leIctlnerlacMs Dln'steIIen
Die Ausführungspläne müssen den vom Auftraggeber beschlossenen und in den öffentlich·rechtlichen Verfahren genehmigten Entwurf voll
entsprechen.

5.3 Erarbelten der Grundlegen für die SondertachleUte

Erarbeiten der Grundlagen für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zw ausführungsreifen
LOsung.
Übergeben der Rohbauzeichnungen an die Sonderfachleute und I oder bauausführenden Firmen, soweit diese zeichnerische Leistungen zu
erbringen haben, und Ergänzen der Zeichnungen um die Leistungsergebnisse dieser Planungsbeteiligten.
Koordinieren der Leistungen der Obrlgen Planungsbeteiligten in wirtschaftlicher, technischer und zeilIicher Hinsicht.

5.4 Fortachrelben von ArtleIteergebnlnen YOI1Ingegangener LelSlUngsphaMn

Fortschreiben der Kostenberechnung einschließlich Kostenkontrolle und Kostenvergleich zur Kostenberechnung.
Fortschreiben der Flächen- und Kubaturermittlungen.
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5.5 AufzeIgen und Dokumentieren von Änderungen In der AuafOhrungapianung
Aufzeigen und Dokument1er9n VOll Änderungen in der AusfOhrungspianung, die nach der Ausschreibung und Vergabe angeordnet und/oder
zeichnerisch ausgefO/llt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbealbeitung und Nachtragsprüfung vomehmen und die
Kostenauswirkungen im Vorfeld einer Nachtragsbeaultragung prOfen zu kOnnen.

5.6 Orgenlutlon und Durdlfüllrvng von Bemuat8rungen eluchllelllc:l1 FeftleusWahl *)

5.7 Bel funktionaler Lelstungsbeschrelbung mit Lelatung~ramm
Anfertigen eines Bau- und Raumbuches mit textlicher Beschreibung der Vorgaben des Auftraggebers im Hinblick auf die vorgesehene
Nutzung, GeslaItung, Funktion, technlsche und wirtschaftliche Ausführung als detaillierte Objektbeschreibung.
Prüfen der vom Generalunternehrner bzw. VOll den bauausfOhrenden Unternehmern aufgrund der Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm ersleIlten bzw. ausgearbeiteten Ausführungsplane auf Übereinstimmung mit der Entwurtsplanung und der funktionalen
Leistungsbeschreibung.

5.8 fortschreiben der AuafOhrungapianung
Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und/oder den Stand
der tatsächlichen Bauausführung.
Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der Leistungsphasen 6 bis 9 beauftragt ist.

5.11 Er6rtem der Ergebnl_
Ausführliches Erörtem der Ergebnisse der Ausführungsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

6. Vorbereitung der Vergebe
Erstellen aller ertorderlichen Ausschreibungsunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

$J"'I~LWnach dem Standardleistungskatalog (StLK) oderDie Leistungsverzeichnisse Iind[~'~~;~~~~l:iil;~~""""unach dem Leistungsbuch des A

Für die Vertragsbedingungen~::.=~~====~: ~;:j~tJ:JI~=~~IV-KOM,Abschnitt Cl. Eine Änderung derEinheitlichen Verdingu~ til

Die Leistungsverzeic~jll8~~~_ill't[ 1~~!lIlItiilElen "'llI4jMlgen genügen:

- AufzunehmljllooliQcl 11" rg~lIIIlI&'nen~[H'e<~:l'iingseinheiten.

- DieMe1~~~~t~~ ,s:t'3~als he zu kennzeichnende A1temativ-, Bedarts- und Zulage-
positione 11 n.

- Es dürten rW'<I'-_ n (keine A1temativ- und Bedartspositionen) aufgenommen werden.

Im Leistungsve hnis sind a _".~äIl1lQl4,t>sitionen, untergliedert nach gleichartigen Teilleistungen darzustellen.

Des Leistungsverzeichnis ist so ~,"~f\.Il-~

- in der Spalte 1 die Nummer der

- in der Spalte 2 die Menge der Teil tung,

- in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung,

- in der Spalte 4 der Einheitspreis,
- in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbernlllkungen zum Lelstungsverzeichnis dürten nicht gemacht werden. Alle Angaben, außer der reinen Leistungsbeschreibung, die zum
Verständnis der Bauaufgabe und wr Preisennlttlung lIIforder1ich sind und die sich nicht aus der Beschreibung der einzelnen Teilleistungen
unmittelbar ergeben, sind in die Baubeschreibung (§ 7 Abs. 9 VOBIA) aufzunehmen. Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen
Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische Angaben zu beschrAnken. Vertragsrechtliche Inhalte dürten nicht in die
Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie gehören in die Besonderen Vertragsbedingungen oder in die Zusätzlichen
Vertragsbedingungen.
Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOBIC Nebenleistungen und deshalb nicht gesondert zu vergüten sind, dürten
nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders darzulegen und zu begründen.

0) Besondere leistung i. S. von § 3 Abo. 3 HOAI.
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&.1 EInIIbIn und luummenallll..... von Mengen
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage fOr das Aufstellen .M,,IIstungsbeschreibungen unter Verwendung der
Beiträge der Sondertachleute.
Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad VOll mindestens +/-10% zu e

6.2 Au1steIIen von Lelatungsbeschrelbung

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeic~~~~~'~~~~1
der ATV der VOBlC. Dabei sind die Leilltungsanforde '
Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten beCJf~'ill~~"JIIlpPl

6.3 Abstimmen und Koordinieren
Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen der Sondertachleute zur Vermeidung von Widersprüchen, Überschneidungen
und UnvoilstAndigkeiten.
Rechtzeitiges Anfordern der Leistungsverzeichnisse der Sondertachleute und Überwachen der Termine.

&.4 Er6rIem der Ergebnl...

Ausführliches ErOrtem der Ergebnisse der Vorbereitung der Vergabe mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

11.5 Enltellen eines RIIhmentennlnp/llna
Erstellen eines Aahmenterminplans der Bauausführung einschließlich Festlegung der Ausführungsfristen in Vorbereitung der
Ausschreibung der einzelnen Gewerke.
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7. Mltwlrtlung bei der Vergabe
Erstellen von technisch, w1rtschaft1k:h und rechlIich einwandfreien Vergsbeuntel1agen. Auswerten der Angebote, Erartleiten der
VergabeYorschlAge sowie Ennittetn der tatsAchlich zu erwartenden Gesamtkosten in folgenden ArbeiIsschritlen:

7.1 Zuummenstellen der Vergebeunterl8gen

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche unter Beachtung der für die kommunalen Aultnlggeber verbindlichen
Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der für Baumaßnahmen
Offentlicher Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HIV-KOM, Abschnitt Cl. Eine Änderung der Muller bedarf der schritllichen
Zustimmung des Auftraggebers. Die VOBIB ist ,.als Ganzes' zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt von der VOBIB
abweichende Vertragsbedingungen in die Vergabeunterlagen einzubringen.
Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der VervielfAltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Entscheidung
über die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des ErOffnungstennlns, die
Abgabe von BietererklArungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten. EntsehAdigungen nach § 8 Abs. 7 Nr. 1 VOBIA, die
Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. tritl1 allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat ihn hierbei zu beraten.
Die Vergabeuntertagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Rückschlüsse auf den Auftragnelwner und/oder andere
beteiligte freiberuflich Tätige gezogen werden kOnnen.
ErsteJen der für die Bekanntmachung Offentlicher Ausschreibungen notwendigen VerOffentlichungstexte elnschlie8lich Ausfertigungen der
entsprechenden FonnblAtter bei EU-welten Vergabeverfahren.
Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote bis zum
ErOffnungstennin erfolgen ausschließlich durch den Auftraggeber.
Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich über erteilte Auskünfte im Sinne des § 12 Abs. 7 VOBIA gegenseitig zu infonnieren.

Mengenennlttlung grob fehlerhaft ist, ist mit dem
~....tl1Ic:haftllcl188 Ergebnis des VIIffahrens nicht erwartet

r..II:~__!,.olII~lIstlncllil;· 18,. widersptij<:Nice oder spekulative

Ort,Datum,Un1erschrift"
Um die rechnerfsche Prüfung nachzuweiB«l, sind aIe

mit kopierfähigem Farbstift abzuhaken. Dasas~Ergebni8~.~'~~-=..=~=~formale, rechnerische, techni8che oder w
Auftraggeber unverzüglich zu unt8rrichten.
Der Auftragnehmer ist nicht befugt, P . ~~~?!etl(M~pll'gtinzJlIn
Preisangaben ist der Auftr1lQll8ber
Ist erkennbar, dass das Angebot

Zunächst sind dieIlMe:n~g~e;~~~~~=~~:Auftraggeber die A
werden kann.
Auch wenn d' on + /- 10 '" nicht auszuldllle8en (§ 2 Aba. 3 VOBIB). Insoweit
kOnnen die BietllfS, wie folgt verllndert werden:
Bei zu hohen ); bei zu niedrigen PreIsen 111 die Menge fiktiv zu mindem (bis max. 10
%). Bei der Wa Unslcherheiten in Abstimmung mit dem Auftraggllber die Quote bis zu
+ / - 50 % betr Wertung den 80 ennlltellen PnIisen vorzunehmen.
Angebote. die nach § 16 Abs. 1 Sind. sind ebenfalls voIlstlndig zu prüfen. Sind solche Angebote wirtschaftlich oder
tachnisch interessant, Ist der Auft r zu unterrichten.
LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV- sind insbesondere darauf zu prOfen, ob die Mengenansätze und P05ilionen mit denen des
Original-LV des Auftraggebers übere immen. Der Auftragnehmer hat nach Prüfung und Wertung der Angebc*l einen schriftlichen
Vergabevorsehlag mit eingehender Begründung zu übergeben. Zusammen mit dem Vergabevorschlag Ist ein Preisapiegel zu erstellen, der
zumindest die Einheittlpl8ise aller Positionen derjenigen Bieter ausweist, die In die engere Wahl kommen.
Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innertlalb der vorgesehenen Zu8chlagsfriat erteilt werden kann. hat der Auttrllgnehmer mit dem in
Betracht kommenden Bieter rechtzeitig über eine angemessene Fristverllngerung zu verhandeln.

7.2 P1ilfen und Werten der Angebote
Die ErOffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen
des Auftraggebers bei den ErOffnungstenninen mitzuwirken. Der Auftraggeber übergibt die Angebote nach Kennzeidlnung und Durchsicht
dem Auftragnehmer zur Prüfung.
Der Auftragnehmer hat die Angebote umer Berücksichtigung aAer erfleblichen,
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteilig1en Sonderfachleute fIIjprul",~!ct.
Die Angebote sind mit folgendem PrGfvennerk zu versehen:
,Rechnerisch, technisch und wirtschaltlich geprüft:

7.3 AbstImmen und Koordlnlenln _l..8Istullgllbelchrelbungen der Sonderf1IchIeute
Koordinieren und Überprüfen aller eingeholten Ange!lote (auch der von den Sonderfachleute eingeholten Angebote) mit dem Ziel, noch
vorhandene WidersprOche, Unvollständigkei1en oder Überschneidungen zu beseitigen.
Erstellen einer Gesamtübersicht über alle einzuholenden und bereits eingeholten Angebote.

7.4 GnprIche mit Bietern
Führen der Gespräche mit Bietern zur Aufklärung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 Abs. 1 und 3 VOBIA unter
Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.
Erstellen einer Niedersehritl über diese Gespräche

7.5 FOI1gnCtlrlebene Ko..nberechnung

Der Auftragnehmer hat eine fortgeschriebene Kostenberechnung vorzulegen. Wenn nicht alle Kosten vorliegen, sind die Kosten für die
restlichen Leistungen nach VoraullSChätzungen auf der Basis des aktuellen Kosten- und Kenntnisstandes in die fortgeschriebene
Kostenberechnung aufzunehmen. Nachdem die fortgeschriebene Kostenberechnung Grundlage fOr die IetztmOgIiche Emscheidung des
Auftraggebers Ist, ob und wie die BaumaBnahme durchgeführt wird, ist sie für den Auftraggeber von zentraler Bedeutung.
Die fortgeschriebene Kostenberechnung ist vor der ersten Vergabe aufzustellen.

7.6 Kostenkontrolfe
Vergleichen der Ergebnisse der fortgeschriebenen Kostenbereclmung mit denen der Kostenberechnung und schriIIIlches Erläu1em von
Veränderungen.

7.7 Er6I1em _ Er1Jebn1aM
AusfOhrliches ErOrtern der Ergebnisse der Mitwirkung bei der Vergabe mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprachenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
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8. Beuoberleltung
V8IWltwOrtliches Entstehenlassen eines plangerechten, technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Bauwerks unter strikter
Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausführenden Finnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie
Feslstellen der tatsächlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten :

8.1 Pri*n und schriftliches Anerkennen (Freigabe) von Plinen Drftter
(z. B. Werkstattzeichnungen von Unternehmen)

8.2 E..-Hen eInea Zeltpl8na
Aufstellen eines Zeilplanes (Balkendiagramm) mit Angaben über den Beginn, bedeutsamer Zwischentermine und das Ende aller für die
BaumaBnahme erforderlichen Bauleistungen.
Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Bei VerzOgerungen sind die Ursachen darzulegen und
Vorschläge zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist ständig zu überwachen und - soweit erforderlich - einvernehmlich mit dem
Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

8.3 KoordInieren der BaubeteIlIgten
Koordinieren aller an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausführung beteiligten Unternehmen zur Vermeidung
von Behinderungen, Beschädigungen fertiggestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines reibungslosen und zügigen Bauablaufs.

.Fachtechnisch und rechnerisch richtig:

Ort, Datum, Unterschrift"
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alle erforderlichen

und Auflagen, die bei der Durchführung

') Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI.

8.6 Auhlc:ht über die 6rtllche Bauüberwschung

Die Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung beinhaltet auch,

- vor Baubeginn die örtliche Bauüberwachung und die ausführen

- sich vor Beginn jeder von der 6rtIichen Bauüberw~WQg ,1Ilt.trgt
611entlich-rechtlichen Genehmigungen vorliegen,

- von anderen fachlich Beteiligten oder von UlnlAIipl&lf!l"~_~fiuliWlII'lifUl
anzufordern,

- der 6rlIichen Bauüberwachung die nglINP(~IlU"Jj~~1JIll1rg

- die örtliche BaUÜberwachung auf
des Vorhabens zu beachte ·nd,~sdri~•.

8.7 Der Baustand ist wäh eit, regelmäßig monatlich, zu berichten; soweit
nichls anderes v orkornmnisse ist hinzuweisen. (Baustandsberichte im
Z~dungsv

8.8 Die geprüften Pfl~'"fII1f
zu übergeben.
Die Auszahlung ggeber bei seiner Kasse an.

8.9 Für elektronische Mengenabrech::;;J~~iI\"'\'.l ramme nach den Verfahrensbeschreibungen der Richtlinien für elektronische
Bauabrechnung (REB) des GAEB Zl

8.10 RecIInungsprOtu (bei V.....nba 6rt11chen Bauilberwschung 0»
Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausführenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOBIB prülbar abrechnen,
die Abschlags- und Schlussrechnungen übersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und
umtang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtlichen Aufmaße oder sonstigen Belege
vollstAndig übergeben. Abschlagsrechnungen, bei denen die Zahlung begründenden Unterlagen nicht beiliegen, sind den Baufirmen
unverzüglich zurückzugeben; der Auftraggeber ist hierüber zu unterrichten.
Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehörigen, die zahlung begründenden Unterlagen vollständig zu prüfen und mit
folgendem Vermerk zu versehen:

Festgestellt auf EUR

8.4 Uberwachen der Ausführung des Objekts
Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Baufirma nach § 4 Abs. 3 und B, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 2 VOB/B zu, so sind
diese mit entsprechender Stellungnahme unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

8.5 Abnahme der Bautelstungen
Die Bauleistungen sind förmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt "Abnahmeniederschrift" (HIV-I<OM, Abschnitt C)
zu voerwenden.
Der Auftragnehmer ist ohne Beteiligung des Auftraggebers nicht zur Vornahme des rechtsgeschäftlichen Teils der Abnahme befugt
(Vorbehafte wegen bekannter MAngel oder Vertragsstrafen). Der Auftragnehmer hat die rnetermine rechtzeitig mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Zum Zeichnen der Prüfung sind alle Angaben und Beträge mit kopierfähigem Farbstift kenntlich zu machen.
Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des zahlenwerks
nachträglich durch den Bauherm oder durch Prüfungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu Einzeimaßen Ortsangaben zu
machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur räumlichen Situation ermOglichen. Erforderlichenfalls ist in den Aufmaßblättern auf
beigefügte PlAne oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmaße sind auf derartigen Unterlagen einzutragen.
Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die WiegescheIne täglich zu prüfen und darauf zu achten, dass
sie vollständig und im Original vorliegen.
Der Auftragnehmer hat die von den bauausführenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach Maßgabe der Regelungen in § 2
Abs. 3, 5 und 6 VOBIB zu prüfen.
Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausführenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.
Nachtragsvereinbarungen trifft ausschließlich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zuständigkeiten. Die Anordnung
umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die erforderlichen
Stundenlohnarbeiten zu überwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.
Über Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.
Werden vom Auftraggeber geänderte Bauleistungen angeordnet oder zusätzliche notwendige Leistungen gefordert und verlangt ein
bauausführender Unternehmer deswegen erhOhte oder zusätzliche Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er die Nachtragsforderung mit
kalwlatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise Übergibt.
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Der Auftragnehmer hat zu begründen. warum Nachträge notwendig werden. Er hat zu bestAtigen. dass diese l.elslungen weder im LV
enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Übereinstimmung mit den Bestimmungen der V'OBIB zu prüfen. Sind
von den bauausfOhrenden Unternehmen gdnderte Leistungen zu 8Itlringen. die Minderkosten verursachen. hat der Auftragnehmer die
Mi/lder1(osten darzulegen und VorschlAge f(lr eine neue Preisvereinbarung nach § 2 VOBIB zu unterbreiten.
Werden von den bauausfOhrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmllchtiger Abweichung vom Vertrag ausgeführt.
ist der Auftraggeber hiervon unverzüglich zu unterrichten.
Bei NachtrAgen hat der Auftragnehmer die Auswlr1lungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

8.11 Kostenfestatellung nach AKS bzw. REW••
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederstufe der AKS bzw. REWas.

8.12 An1nIg auf beh6rd1lc:he Abnahmen
Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem Offendichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderichen Abnahmen und
Zustimmungen.
Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. ErtAutem der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden sachverhalten.

8.13 Obfektilbergabe
':Ormliches Übergeben des Objekts an den Auftraggeber und Ersl8llen einer Niederschrift darüber.
Ubergeben aller Unterlagen. die für eine ordnungsgemäße Nutzung und den Betrieb des Objekts erforderlich sind unter Mitwirkung der
Sonderfachleute; dies sind u.a. Vertegepläne für Installationen. Bewehrungen. Entwässerung. Bedienungsanweisungen. Revisionspläne.
Abnahme- und Prüfprotokolle. Genehmigungen u.a.

8.14 Verjlhrung.frlat für MlngeIanaprOc:he
Erstellen einer systematischen und übersichdichen Uste aller am Planungs· und Bauprozess Beteiligten (Planer und bauausführende
Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten VeljAhrungsfrist fOr ~sprüche. Sind
bereits schriftliche Mängelrügen 8!folgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind bereits MAngelbeseitigungserbeiten ausgefOhrt worden. ist
der Beginn der mit der Abnahme der Nachbesserungsarbeiten neu einsetzenden Frist z lieren (§ 13 Abs. 5 .... 1 S. 3 VOBlB).

9. Objektbetreuung und DokU~~I~~
Verantwortüches Betreuen des fertig uwerks bis zur voilstAndigen Mangelfreiheit unter Wahrung der wirtschaftlichen Belange
des Auftraggebers und systematische u entation der Objektunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

8.15 Oberwachen und Abnehmen vonMIngeIbeael~

Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten~Mi!~~~!i
aber noch nicht beseitigten Mängel und taehnische Abnahme der
Die Überwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, . .

8.16 Er6rtem der Ergebnlaae

Ausführliches ErOrtem der Ergebni8se der ,~=~=~~!~~=:=:.u:lZiWiIiII~::hTellnahme an entspnlchenden Sitzungen
politischer Gremien des Auftraggebers und/o

8.17 KOSWlkontroile

Die Kostenermittlungen (~~.:~~~~a! enberechnung) sind fortzuschreiben. wenn sich
die Grundlagen der Kost • und sich dadurch wesentlich KostenAnderungen

ergeben. Bei jeder Fo ~:I~Ei~=~ie ng anzustelen. Im Übrigen ist der Auftraggeber in allenLeistungsph unterTichten.
Die f(lr die zu erstellen. dass hieraus die anrechenber'en Kosten ermittelt
werden kOnn

9.1 Objektbegehung
Durchführen von allen 8!forderlichen Objektbegehungen zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen der Mängelansprüche
gegenüber den bauausführenden Unternehmen.
Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjährungsfristen. jedoch noch so rechtzeitig zu erfolgen. dass mOgliche Mlngelanspruche
noch durchgesetzt werden können.
Übe!prülen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Mängel, Rügen der Mängel und Veranlassen verjährungsunterbrechender oder
·hemmender Maßnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

9.2 Oberwachen und Abnehmen von~hmen
Überwachen der BeseItigung von MAngeln. die nach Abnahme der Bauleistungen festgestellt worden sind. und technische Abnahme der
Mängelbeseiligungsmaßnahmen.

9.3 lIItwIrbn bei cIer FreIgabe von SIcheItIeItaIeIngen
Prüfen. ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von SicheltleitsIeislungen gegeben sind, Bereten des Beuherm. ob die Sicherheiten
freigegeben werden kOnnen, und Feststellen der HOhe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.

9.4 luaammen......... cIer ErgebnIaae
FOrmliche systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerlschen Ergebnisse des 0b;Ikts in übersichtlicher
Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber früher übergebenen Unterlagen.

9.5 Er6r1em cIer Ergebnlaae
Ausführlichas Erörtern der Ergebnisse der Objeklbetreuung und Dokumentation mit~ Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
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10. OrIiche BauübelWachung *)

10.1 Die mit dem Überwachen der BauausfOhrung Beauftragten sollen Ober eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Dipl.-Ing. [FH]
oder Ing. grad.) und Ober eine angemessene BausteHenpraxis - in der Regel von mindestens drei Jahren - vertOgen. Der örtliche Vertreter
des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Artleiten schriftlich zu benennen.

10.2 Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten wird einvernehmlich noch festgelegt, ob der Auftragnehmer an der Baustelle ein ausreichend
besetztes BaubOro zu unterhalten hat. Ein etwa erforderliches BaubOro wird vom Auftraggeber kostenlos zur VerfOgung gestellt. Der
Auftraggeber trägt außerdem die Kosten fOr die Reinigung, Heizung und Beleuchtung. Die Ausstattung des BaubOros (einschließlich
Fernsprechanschluss) ist Sache des Auftragnehmers.

10.3 Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fOhren. Das Bautagebuch ist, wenn verlangt, nach dem Formblatt - KFB-Bautgb 
(s. HIV-KOM, Abschnitt C) zu fOhren.

10.4 Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfOhrenden Untemehmen nach § 14 VOBIB ihre Leistungen prOfbar abrechnen,
be80nders die Schlussrechnungen Obersichtlich und nach der Reihenfolge des Leistungsverzeichnisses aufstellen und die zum Nachweis
von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtlichen Aufmaße oder sonstigen
Belege vollständig Obergeben.
Der Auftragnehmer hat die Rechnungen der bauausfOhrenden Unternehmen und die dazugehörigen Mengenberechnungen,
Abrechnungszeichnungen, örtlichen Aufmaße oder andere Belege vollständig zu prOfen und mit folgendem VermerK zu versehen:

.Fachtechnisch und rechnerisch richtig.

Festgestellt auf EUR .

(Ort, Datum, Unterschrift ).

'~~I:~=;~~andas WWA bzw. SBA soweit der Ingenieur damit beauftragt ist.
~ Kosten" in dieser Höhe auf Grund festgestellter Rechnungen im

Zum Zwecke der Prüfung sind alle Ansätze oder Beträge mit Farbstift anzustreichen (z~.f:!_~grOn).
Werden Bauleistungen örtlich auigemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erst die Richtigkeit des ZahlenwerKs durch die
PrOfungsstelien beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu den Einzel ße n zu machen (z. B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den Aufmaßblättem auf beigefOgte PlAne oder Ski~"'.~~'"

11.3 e.nchnung

A~e~endernichtzuwendUngsf'~~~~~
Erglinzen der Baurechnung um den , sbesche~ und die diesem zugrundegelegten Bau- und Finanzierungsunterlagen.

11.2 AnfDrdem der ZlNMI14~fIen

Aufstellende~G5!~i;9Addem Ba
Bauausgabeb

11.1 besondere entsprechend dem geprOften

11. Baeondere leistungen zum Zuwendu~l1lIl'f-lt1ft1Q~
H __lrken Im ZUWendung.vwta........"

10.5 Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftr.
sie vollständig im Original vorliegen.

11.4 V_endungsnachwel.
Erstellen des Verwendungsnachweises innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss der Arbeiten.
Sachbericht Ober das Vorhaben, in dem der Aufwand, der erzielte Erfolg und die erwarteten AuswirKungen zusammenfassend darzustellen
sind. Mehrfertigungen des Bestandslageplans.

11.5 zu.nJrnen mit der fachlich zusttndlgen technischen .taatllchen Verwaltung (.lehe Zuwendungsbescheld).
Dem baufachlieh mitwirKenden Amt sind
- AuskOnfte Ober das Vorhaben zu geben, insbesondere Ober den Stand der vertraglichen Leistungen und der Kosten,
- rechtzeitig die erstmalige Ausschreibung und Vergabe, der Baubeginn und die Beendigung eines Vorhabens mitzuteilen (Nr. 3.2

ANBest-K). Auf Verlangen sind schon der Entwurf der Verdingungsunterlagen, bei beschränkter Ausschreibung auch ein Vorschlag der
einzuladenden Firmen, bei öffentlichen Teilnahmewettbewerb eine Aufstellung der Bewerber und ausgewählten Firmen zur Kenntnis zu
geben,

- auf Verlangen eine Ablichtung der Eröffnungsniederschrift, ein Preisspiegel der Objekte, Kostengruppen und Hauptpositionen und bei
Nebenangeboten, Sonder- und Änderungsvorschlägen eine GegenOberstetlung zum Hauptangebot zu Obersenden,

- bei Ortseinsichten die Art und der Stand der AusfOhrung zu erläutern.
Die baufachliche MitwirKung des WWA bzw. SBA ist beschränkt auf die stichprobenweise Überwachung der wirtschaftlichen und
sparsamen Verwendung der Zuwendungen nach den dem Besche~ zugrundeliegenden Unterlagen. Die baufachliehe MitwirKung entlastet
den Ingenieur nicht von seiner Verantwortung fOr die ordnungsgemäße AusfOhrung des Vorhabens.

') Besondenl Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI.
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